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Änderungs#tand: 24.04.2024 durch RGBl-2404071-Nr.04- zu RGBl-2105171-Nr05. 
 

In Kraft ge#etzt am 25.05.2021 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger  
nach erfolgter Zu#timmung des Bundesrathes, was folgt: 

 
Nr. 05 

 

Der Bundesrath hat auf Grund §. 3. des Ge#etzes über die Ermächtigung des Bundesraths zu wirt#chaftlichen Maßnahmen 
u#w. vom 04. Augu#t 1914 (Reichs-Ge#etzbl. S. 327) folgendes Ge#etz be#chlo##en. 
 

Das Patentge#etz vom 25. Mai 1877, in Kraft getreten am 1. Juli 1877, geändert durch das Patentge#etz vom 07. April 1891, 
wird zur Anpa##ung an die in den vergangenen mehr als einhundert Jahren eingetretenen Um#tände, wie folgt eingeführt. 
  
 

Artikel 1. 
 

Sämtliche Patente, die den Deut#chen Patentämtern in jeglicher medialer Form von Stellen über#tellt werden, die 
Fremdmächten, Fremdverwaltungen, Selb#tverwaltungen, Behörden, Körper#chaften und Organi#ationen zur Ausbeutung des 
Deut#chen Volkes zuzurechnen #ind, unterliegen vorläufig dem Patent#chutz, #ind jedoch neu zu bewerten, ob #ie den 
Anforderungen der Ertheilung von Patenten ent#prechen.  
 

Artikel 2. 
 

Für Patente, die §. 1. ent#prechen, 
 
1. #ind keinesfalls Gebühren zu erheben, #olange die Neubewertung nicht abge#chlo##en i#t, 
2. wird die Neubewertung vorrangig durchgeführt, #ollte einem Mitglied des Patentamtes die unbefugte Benutzung des 
Gegen#tands der Erfindung bekannt werden, 
3. werden im Falle, daß die Neubewertung eines Patents zu de##en Erlö#chen führt, laufende Verfahren wegen Verletzung 
des#elben einge#tellt, 
4. wird das Patent im Falle, daß kein berechtigter Patentinhaber mehr ausfindig zu machen i#t, nach Erme##en der Abtheilung, 
die für die Neubewertung zu#tändig i#t, entweder an das Deut#che Reich übertragen oder es erli#cht, 
5. wird die bisherige Dauer des Patents als die Dauer, die das Patent bereits bis zum 28.10.1918 nahm, oder anderenfalls als 
neu ertheilt fe#tgelegt, 
6. wird als Tag der Anmeldung der im eingegangenen Patent vermerkte Tag der Anmeldung fe#tgelegt, 
7. werden Gebühren nach Maßgabe des §. 8. des Patentge#etzes fällig ab dem Folgetag der Be#tätigung der Ertheilung im 
Zuge der Neubewertung, wenn ein berechtigter Patentinhaber exi#tiert. 
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Artikel 3. 

 
§ 1. 

 
§. 7. des Patentge#etzes wird für Patente, die Artikel 1. ent#prechen, derart angewandt, daß deren bisherige Dauer ent#prechend 
Artikel 2. Nummer 5 fe#tgelegt i#t.  

 
§ 2. 

 
§. 39. des Patentge#etzes wird für Patente, die Artikel 1. ent#prechen, außer Kraft ge#etzt mit der Wirkung, daß Verletzungen 
die#er Patente nicht verjähren. 

 
§ 3. 

 
§. 14. Ab#atz 2 des Patentge#etzes wird ergänzt um nachfolgenden Text. 
Im Falle, daß es #ich um die Neubewertung eines bereits be#tehenden Patents handelt, ist die Be#chlußfähigkeit der Abtheilung 
auch durch die Anwe#enheit eines einzelnen Mitglieds gegeben. 

 
§ 4. 

 
§. 15. Ab#atz 2 des Patentge#etzes wird ergänzt um die Möglichkeiten der Zustellung per Po#t, Fernkopie (Fax) und 
elektroni#cher Po#t (ePo#t oder EMail). 

 
§ 5. 

 
§. 16. des Patentge#etzes erhält nachfolgenden Zu#atztext. 
Sollte das Patentamt nicht #owohl über Abtheilungen, als auch Mitglieder der#elben, welche bei dem angefochtenen Be#chlü##e 
nicht mitgewirkt haben, verfügen, #o wird die Be#chwerde zur Be#chlußfa##ung dem Bundesrathe vorgelegt. 

 
§ 6. 

 
In §. 5. Absatz 2 des Patentge#etzes wird die Formulierung "für das Heer oder für die Flotte" er#etzt durch "für militäri#che 
Zwecke", 
in §. 19. Absatz 3 und §. 23. Absatz 2 des Patentge#etzes wird die Formulierung "die Zwecke des Heeres oder der Flotte" 
er#etzt durch "militäri#che Zwecke". 

 
Artikel 4. 

 
Die#es Ge#etz tritt mit Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft. 

 
Gegeben zu Berlin, den 17. Mai 2021 

  
Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 

 
Prä#idial#enat 
Erhard Lorenz 

Prä#ident des Patentamtes 
Thomas Freitag 
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